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Die Kameradinnen und Kamera-
den des Löschbezirks Höchen waren 
am 24.02.2024 aufgerufen, eine neue 
Löschbezirksführung zu wählen. Die 
Wahl war nach Ablauf der Amtszeit 
notwendig geworden. Hauptbrand-
meister Dominik Nashan, der den 
Löschbezirk seit 2018 geführt hat, 
konnte sich darüber freuen, einstim-
mig im Amt bestätigt zu werden. Seit 
November 2022 ist Nashan auch stell-
vertretender Wehrführer der Freiwil-
ligen Feuerwehr Bexbach.

Zum stellvertretenden Löschbezirks-
führer wurde Brandmeister Bastian 
Müller gewählt, der seit 1998 Mitglied 
im Löschbezirk ist. Sein Vorgänger 
Patrick Hirsch stand aus persönli-
chen Gründen nicht mehr zur Ver-
fügung, wird den Löschbezirk aber 
weiterhin tatkräftig als Einsatzkraft 
unterstützen. Aus Händen von Bür-
germeister Prech konnten Nashan 
und Müller am Montag ihre Ernen-
nungsurkunden entgegennehmen.

Neuwahlen im Löschbezirk Höchen

Erste Hilfe bei Kinder- und  
Säuglingsnotfällen 

Bei diesem Kurs werden die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer in der 
Durchführung der richtigen Maßnah-
men bei Kindernotfällen fachgerecht 
geschult und erlernen das allgemeine 
Vorgehen und die Sofortmaßnahmen 
bei Kindernotfällen. Neben Eltern 
und Großeltern können auch Erzie-
her und Tageseltern an diesem Kurs 
teilnehmen. Der Kurs ist zweigeteilt 

und findet statt am 15. März von 17:00-
20:00 Uhr und am 16. März von 9:00-
13:00 Uhr jeweils im Familienhilfezen-
trum Bexbach, Pestalozzistraße 4.

Die Kosten belaufen sich bei 50 Euro 
pro Person und 80 Euro pro Paar. 

Der Familiengutschein kann einge-
löst werden. 
Kontakt und Anmeldung: jugendpfle-
ge@bexbach.de oder (06826) 529-109. 

Kooperationsangebot der Jugendpflege Bexbach und dem Arbeiter Sa-
mariter Bund (ASB) am 15. und 16. März 2024 im FHZ in Bexbach

Die Friedhofsverwaltung Bexbach 
bittet alle Angehörigen und Besu-
cherinnen und Besucher, bis zum 18. 
März 2024 den Grabschmuck sowie 
die Kerzen von den Wiesen- und Ra-
sengräbern zu entfernen. Dies ist 
notwendig, da die Wiese in dieser Zeit 
vertikutiert und gedüngt wird.
Gemäß § 15 Grabgestaltung, Absatz 
11 der Friedhofssatzung der Stadt 
Bexbach ist es wichtig, dass nach der 

Pflege der Gräber bis zum Ende der 
Vegetationsperiode 2024 kein Grab-
schmuck und keine Kerzen aufge-
stellt werden dürfen. Dies dient der 
Erhaltung der Rasen- und Wiesenflä-
chen auf den Friedhöfen. Die Fried-
hofsverwaltung bittet um Verständnis 
und Unterstützung bei dieser Maß-
nahme, um die Gräber langfristig 
schön und gepflegt zu halten.

Wiesen- und Rasengräber auf den Friedhöfen im Stadtgebiet:  
Grabschmuck und Kerzen bis zum 18. März 2024 entfernen

Pflegende Angehörige von Men-
schen mit Demenz sind aufgrund 
herausfordernder Verhaltensweisen 
von Betroffenen wie bspw. Wesens-
veränderung, Lauftendenzen, Um-
kehr des Tag-Nacht-Rhythmus und 
Aggressivität, erheblichen Belastun-
gen ausgesetzt.

In diesem Zusammenhang ist eine 
kontinuierliche Entlastung ein wichti-
ger Grundbaustein, damit häusliche 
Pflege gelingen kann. Angehörige 
können sich sehr häufig nicht vor-
stellen, dass sich die betroffene Per-
son in einer Einrichtung, wenn auch 
nur tageweise, wohlfühlen kann. 

Hilfreich kann hier sein, einen Pro-
betag oder einige Stunden zum 
„Schnuppern“ mit einer Tagespfle-
geeinrichtung zu vereinbaren.

Tagespflegeeinrichtungen bieten 
pflegenden Angehörigen die Mög-
lichkeit der Entlastung um sich 
selbst gesund zu erhalten. Bei Betrof-
fenen wird durch den Besuch einer 
Tagespflege das Wohlbefinden ver-
bessert, Verhaltensauffälligkeiten 
vermindert und Teilhabe ermöglicht.
Die Leistung für Tagespflege ist ein 
eigenständiges Budget, welches je-
dem Pflegebedürftigen, der mindes-
tens in Pflegegrad zwei eingestuft 
wurde, zusteht. Das Budget für die 
Tagespflege kann ohne Anrechnung 
auf die Inanspruchnahme einer 
Sachleistung, des Erhalts von Pfle-
gegeld oder der Kombination beider 
Leistungen in Anspruch genommen 
werden.

Hierzu hat die Landesfachstelle De-
menz in Zusammenarbeit mit der 
saarländischen Pflegegesellschaft 
einen Infoflyer erstellt, der bei der 
Fachstelle bezogen werden kann
Nähere Informationen zum Thema 
Demenz, kostenfreie Informations-
materialien, Adressen vor Ort und 
Auskünfte sind bei der Landesfach-
stelle Demenz Saarland erhältlich 
unter: Ludwigstraße 5, 66740 Saar-
louis; Telefon: (06831) 4 88 18 0
landesfachstelle@demenz-saarland.de

Tagespflege  
für Menschen mit Demenz

-Infoflyer gibt Auskunft-

Bezüglich Sonderöffnungszeiten des 
Meldeamtes und des Wahlamtes an 
den Samstagen, 09., 16., 23. und 30. 
März 2024 zum Zwecke der Unter-
stützung von Wahlvorschlägen für 
die allgemeinen Kommunalwahlen 
im Saarland

am 9. Juni 2024

Für die am 09. Juni 2024 stattfinden-
den allgemeinen Kommunalwahlen 
im Saarland im Gebiet der Stadt 
Bexbach ist das Wahlamt, Rathaus 
1, Rathausstraße 68 und rufbereit 
unter Telefon (06826) 529-129 wegen 

der Einhaltung von Wahlfristtermi-
nen an den Samstagen 09., 16., 23. und 
30. März 2024 von 09:00 – 12:00 Uhr 
durchgehend geöffnet.

Das  Wahlamt ist in dieser Zeit 
nur für Tätigkeiten bezüglich der am 
09. Juni 2024 stattfindenden Wahlen 
tätig. 

Bexbach, 27. Februar 2024 
Der Gemeindewahlleiter:
Christian Prech
Bürgermeister

STADT BEXBACH
Der Gemeindewahlleiter

Bei der offiziellen Verpflichtung von 
Thomas Schwarz am 4. März 2024 
waren neben Bürgermeister Chris-
tian Prech auch Bernhard Klasen, 
Direktor des Amtsgerichts Homburg, 
und der Bexbacher Schiedsmann 
Klaus-Peter Truxa anwesend.
 
Thomas Schwarz wird ab sofort 
die Aufgaben des stellvertretenden 
Schiedsmanns übernehmen und ge-
meinsam mit Klaus-Peter Truxa für 

die außergerichtliche Streitschlich-
tung in Bexbach zuständig sein.
 
Bürgermeister Christian Prech be-
glückwünschte Thomas Schwarz 
herzlich zu seiner Ernennung und be-
tonte die Bedeutung der Schiedsäm-
ter für eine friedliche Konfliktlösung 
in der Stadt. Außerdem freut er sich 
über die Unterstützung für Klaus-Pe-
ter Truxa, der sein Amt seit 2020 er-
folgreich ausführt.

Sprechstunden der Schiedsleute: 
Donnerstags von 16:30 Uhr bis 17:30 
Uhr im Rathaus I, Rathausstraße 68, 
Zimmer 1.01, Telefon: (06826) 529-113.
 

Verpflichtung des neuen stellvertretenden Schiedsmannes 
der Stadt Bexbach


